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Nutzungsvereinbarung Schüler 

Grund- und Mittelschule Herrieden 
 

1. Allgemeines 

Nachfolgende Regelung gilt für die Benutzung von schulischen Computereinrichtungen 

durch Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Unterrichts, der Gremienarbeit und zur 

Festigung der Medienkompetenz außerhalb des Unterrichts. Sie gilt nicht für eine rech-

nergestützte Schulverwaltung. Die Grund- und Mittelschule Herrieden gibt sich für den 

Umgang mit diesem Medium die folgende Nutzungsordnung. Dabei gilt Teil 2. für jede 

Nutzung der Schulcomputer, Teil 3. ergänzt Teil 2. in Bezug auf die Nutzung außerhalb 

des Unterrichts. 

 

2. Regeln für jede Nutzung 

a. Verbotene Nutzung 

Die gesetzlichen Bestimmungen insbesondere des Strafrechts, Urheberrechts 

und des Jugendschutzgesetzes sind zu beachten. Es ist verboten, pornographi-

sche, gewaltverherrlichende oder rassistische Inhalte aufzurufen oder zu versen-

den. Werden solche Inhalte versehentlich aufgerufen, ist die Anwendung zu 

schließen und der Aufsichtsperson Mitteilung zu machen. 

b. Datenschutz und Datensicherheit 

Die Schule ist in Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht berechtigt, den Datenver-

kehr zu speichern und zu kontrollieren. Diese Daten werden in der Regel nach ei-

nem Monat, spätestens jedoch zu Beginn eines jeden neuen Schuljahres ge-

löscht. Dies gilt nicht, wenn Tatsachen den Verdacht eines schwerwiegenden 

Missbrauches der schulischen Computer begründen. Die Schule wird von ihren 

Einsichtsrechten nur in Fällen des Verdachts von Missbrauch und durch ver-

dachtsunabhängige Stichproben Gebrauch machen. 

c. Eingriffe in die Hard- und Software 

Veränderungen der Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und des 

Netzwerks sowie Manipulationen an der Hardwareausstattung sind grundsätzlich 

untersagt. Fremdgeräte dürfen nicht an Computer oder an das Netzwerk ange-

schlossen werden. Unnötiges Datenaufkommen durch Laden und Versenden von 

großen Dateien (z. B. Grafiken) aus dem Internet, ist zu vermeiden. Sollte ein 

Nutzer unberechtigt größere Datenmengen in seinem Arbeitsbereich ablegen, ist 

die Schule berechtigt, diese Daten zu löschen. 

d. Schutz der Geräte 

Die Bedienung der Hard- und Software hat entsprechend den Instruktionen zu er-

folgen. Störungen oder Schäden sind sofort der für die Computernutzung verant-

wortlichen Personen zu melden. Wer schuldhaft Schäden verursacht, hat diese zu 

ersetzen. Die Tatstaturen sind durch Schmutz und Flüssigkeiten besonders ge-

fährdet. Deshalb ist während der Nutzung der Schulcomputer Essen verboten, 

das Trinken ist fernab aller Computer gestattet. 

e. Nutzung von Informationen aus dem Internet 

Der Internet-Zugang soll grundsätzlich nur für schulische Zwecke genutzt werden. 

Als schulisch ist auch ein elektronischer Informationsaustausch anzusehen, der 
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unter Berücksichtigung seines Inhalts und des Adressatenkreises mit der schuli-

schen Arbeit im Zusammenhang steht. Das Herunterladen von Anwendung ist nur 

mit Einwilligung der Schule zulässig. Die Schule ist nicht für den Inhalt der über 

ihren Zugang abrufbaren Angebote Dritter im Internet verantwortlich. Im Namen 

der Schule dürfen weder Vertragsverhältnisse eingegangen noch ohne Erlaubnis 

kostenpflichtige Dienste im Internet benutzt werden. Bei der Weiterverarbeitung 

von Daten aus dem Internet sind insbesondere Urheber- oder Nutzungsrechte zu 

beachten. 

f. Versenden von Informationen in das Internet 

Werden Informationen unter dem Absendernamen der Schule in das Internet ver-

sandt, geschieht das unter Beachtung der allgemeinen Umgangsformen. Die Ver-

öffentlichung von Internetseiten der Schule bedarf der Genehmigung durch die 

Schulleitung. 

 

Für fremde Inhalte ist insbesondere das Urheberrecht zu beachten. So dürfen 

zum Beispiel digitalisierte Texte, Bilder und andere Materialien nur mit Erlaubnis 

der Urheber in eignen Internetseiten verwandt werden. Der Urheber ist zu nen-

nen, wenn dieser es erwünscht. 

 

Das Recht am eigenen Bild ist zu beachten. Die Veröffentlichung von Fotos und 

Schülermaterialien im Internet ist nur gestattet mit der Genehmigung der Schüle-

rinnen und Schüler sowie im Falle der Minderjährigkeit ihrer Erziehungsberechtig-

ten. 

3. Ergänzende Regeln für die Nutzung außerhalb des Unterrichts 

a. Nutzungsberechtigung 

Außerhalb des Unterrichts kann im Rahmen der medienpädagogischen Arbeit ein 

Nutzungsrecht gewährt werden. Die Entscheidung darüber und welche Dienste 

genutzt werden können, trifft die Schule unter Beteiligung der schulischen Gremi-

en. Alle Nutzer werden über diese Nutzungsordnung unterrichtet. Die Schülerin-

nen und Schüler sowie im Falle der Minderjährigkeit ihre Erziehungsberechtigten, 

versichern durch ihre Unterschrift (siehe Anlage), dass sie diese Ordnung aner-

kennen. Dies ist Voraussetzung für die Nutzung. Eigenes Arbeiten am Computer 

außerhalb des Unterrichts ist für Schülerinnen und Schüler nur unter Aufsicht 

möglich 

b. Aufsichtspersonen 

Die Schule hat eine weisungsberechtigte Aufsicht sicherzustellen.  
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Einverständniserklärung 

 

Ich bestätige, dass ich den Nutzungsvertrag erhalten habe. Ich verpflichte mich zur Einhal-

tung dieser Regeln. 

 

Mir ist bekannt, dass mir bei unzuverlässigem Handeln mein Computerzugang vorüberge-

hend oder endgültig entzogen wird. 

Mir ist bekannt, dass ich von der Benutzung der Computer ausgeschlossen werden kann. 

 

Name der Schülerin/des Schülers: 

 

Klasse: 

 

    
   

Ort, Datum  Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 

 

 

Kenntnisnahme durch die Erziehungsberechtigten 

 

Ich habe/Wir haben von den Regeln, die meine Tochter/mein Sohn 

bei der Benutzung des Internets und der Computer in der Schule einhalten muss, Kenntnis 

genommen. 

 
   

Ort, Datum  Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 


